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RS OGH 1978/6/1 7Ob590/78
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.06.1978

Norm

ABGB §801

ABGB §802

AußStrG §92

AußStrG §114 Abs2

Rechtssatz

Die Au5assung, daß die bedingte Erbserklärung mit der Wirkung, daß anstatt des Inventars das eidesstättige

Vermögensbekenntnis der Abhandlung zurunde zu legen sei, nur bis zur wirklichen Errichtung des Inventars in eine

unbedingte Erbserklärung umgewandelt werden kann, ist nicht offenbar gesetzwidrig.
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